
DER BUNDESMINISTER 

FOn HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl. 10 101/4-I/7/78 

Parlrunentarische Anfrage Nro 1527/J· 
der Abgeordneten Dkfmo DDro König 
und Genossen 
betreffend Atomkraftwerk Zwentendorf 

An den 
Herrn 

Wien, am 300 Jänner 1978 

"-''f'f.1AB 

1978 -02-0 1 
. zu "'/3:21/J 

Präsidenten des Nationalrats 
Anton BENYA. 

P .a r 1 a m e n t 

Zur schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1527/J, die 
die Abgeordneten DkfmoDDr. König und Genossen am 7,,·Dezember 
1977 an mlch richteten, teile ich folgendes mit: 

Zu Frage 1;.. 

Die für das Kernkraftwerk Zwentendorf bestellten Brennstäbe 
sind vo+l einsatzbereit; ihre Fabrikation ist abgeschlossen~ 
und sie liegen in jener Form vor? in der sie gegebenenfalls 
in den Reaktor eingebracht werden. 

Zu Frage 2 und 5: 

Der Import der Brennstäbe für das Kernkraf~~erk Zwentendorf 
hat am 18. Jänner 1978 begonnen und soll plangemäß im März 1978 
abgeschlossen sein. 
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Bla.tt 2 -- ._-
DER BUNDE~MINISTER 

fOR HANDEL, GEWEFI~E UND INDUSTRIE 

Zu Frage 3: 

Der Begriff' "Importgenehmigung l1 f'indetsich in keiner der f'ür 
die Verbringung von Brelillstäpen aus dem Ausland in die \'lerks- .. 
anlage der Gemeinschattskernkraf'twerk Tullnerf'eld Gesom.b.H. 
(GKT) anwendbaren_ bundesgesetzlichen Vorschrift~Ich sehe mic:"l 
daher veranlaßt, nachstehend alle derartlgen Vorschriften, 30-

wei t sie über allgemein gültige normen (wie e·twa Kraftfahrge­
setz) hinausgehen, anzuführen? wobei auch jeweils auf die Zustän­
digkeit eingegangen werden wirdo Die Abstimmung mit den jeweils 
zuständigen Bundesministerien wurde in einer Reihe von Bespre­
chungen vorgenommen~ 

a .. ) Außenhandelsrechtliche Einfuhrbew:Llligu11g 

Brennelemente der von der GKT eingef'ührtenArt fallen unter· 
die Tarif'nummer 84059 B des Österreichischen Zolltarifes 
(Zolltarifgeset,z 1958 in der geltenden ]lassung)o 8m'lohl als 
Lieferland als auch als Herk\urltsland gilt die Bundesrepublik 
Deutschland 0 Die genannte Tarifnummer ist in der lJ11age B 1 

. zum Außenhandelsgesetz 1968 9 BGBl o Nr. 314 in der geltenden 
Fassu:ng, genannt, es ist somit bei der Einfll,hr zum freien 
Verkehr eine Bewilligung erfo:r'derlicho Zuständig zur Ertei­
l1mg dieser Bewilligung ist das Zollamt, bei dem die Vlare 
zur Abfertigung gestellt ''1ird .. Österreich hat nämlich in Er­
füllung internationaler Verpflic~htungen (j.nsbesondere aus 
dem Allgemeinen Zoll- und Handelsablcommen!) BGBI .. Nr .. 254/1951), 
aber auch in der Erkenntnis 9 welche Bedeutung einer mög-
lichst ungestörten und unbürokratischen AbwicklU11g des zwi­
schenstaatlichen. \'larenverkehrs gerade für die Vlirt sc haf teines 
stark exportabhängigen und relativ kleinen JJandes zukomm:t, 
die Einfuhr fast aller Industriev.raren nach und nach nicht 
nur von mengenmäßigen Beschränkungens> sondern auch von über­
flüssigen Formalitäten befreit o Damit 1st gleichzeitig auch 
den Verpflichtungen hinsichtlich der Liberalisierung des 
Warellyerkehrs entsprochen, d.ie sich aus den Freihandelsab­
kommen ergeben (Abkommen zwischen der Republik Österreich 
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Blatt 3 
DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

und der Europäischen ~lirtschaftsgemeinschaft, OOBl. Nr.466/1972; 
Abkommen zwischen der Republik Österreich einerseits und den 
Mi tglied'staa ten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
andererseits, BGBl .. Nr,. 467/1972; ti'bereinkommen zur Errlch-
tUJ'lg der Europäischen Freihandelsassoziation, EGBl. Nr.100/1960). 
Diese liiberalisierung der Einfuhren wurde im Wege der sogenann­
ten ZollämtereI'UlächtigtUl,g vollzogen, das heißt, die grundsätz­
lich noch notwendigen Einfuhrbe\'1illigungen ,"erden von den hie­
zu mit Yerordnung - im Zeitpunkt der Einfuhr der ersten Brenn- , 
elemente die Verordnung vom 29,. Oktober 1974, EGBl. NI'. 691, 
zuletzt geändert mit Verordmmg BGBl o Nr. 651/1977 - ermäch­
tig"cen Zollämternanläßlich der zollamtlichen Abfertigung' der 
Ware zum freien Verkehr oder zum Vormerkverkebr zumunge- ' 
wissen Verkaat in vereinfachter Form erteilt. 

Sollten jedoch die Brennelemente, was auch möglich wäre, irl 
, , 

einem anderen Vormerkverkehr als jenem zum ungewissen Verkauf 
eingeführt werden, dann ist überhau:pt lceine Einfuhrbewilli­
gung erforderlich, weil diese Vormerkverkehre gemäß § 4 Abs.1 
11't. d Außenhand.elsgesetz " von der Bewilligungspflicht ausge­
nommen sind. Dies gilt auch für Einfuhren in einem gebundenen 
Verkehr 9 bei denen die Befreiung von der Bewil1igungspflicht 
1m § 4 Abs.1 lit,.'b leg .. cit o festgelegt isto 

b.) Strahlenschutzvorschriften 

Das Strahlenschutzgesetz, BGEl. Nr. 227/1969, enthält grund­
sätzliche Best.1.mmungen über den ItUmgang mit radioaktiven 
Stoffen", wobei darunter nach der Begriffsbestimmung des 
§ 2 1i t.e) leg. ci t. "die G-ewinnung, dieErzeu~g, die La­
gerung, die Beförderung, die Abgabe ••• und die Beseiti­
gung radioaktiver Stoffe, ferner jede sonstige sich auf 
radioaktive Stoffe beziehende Tätigkeit, die eine Strahlen­
belastung zur Folge haben. kann", zu verstehen ist. Auch die 
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DER BUNDESMINISTER 
1}J.att ,4 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Strahlenschutzverordnung? BGEl .. Ur .. 47/1972, enthält in 
den §§ 83ff. Bestimmungen über die Beförderung radioak­
tiver Stoffe~ Reinigung von Räumen~ Kontamination und De­
kontaminierung sowie über radioaktive Abfälle (§§ 89ff.). 
Für die Vollziehung des Strahlenschutzgesetzes ist das 
Bundesministerium für Gesundheit und Um\<lel tschutz zu­
ständig .. 

Co) Vorschriften für den Tranoport 

Hinsichtlich des Besitzes von und des Umganges mit radio­
aktiven Stoffen normiert das Strahlenschutzgesetz allerdings 
für den Straßen-, Eisenbahn-, Post..,.., Schiffs- oder Luft­
frach"blerkehr Ausnahmen von d.er ~ewilligungspflicht (§ 13 
A.os .. 2) und von der Meldepflicht (§ 25 Abso 2 lit.c), sofern 
dleser "Umgang" nach den hiefür maßgebenden Vorschriften 
der erwär~1ten Verkehrsarten vor sich geht; diesfalls finden 
gemäß § 41 Abso 9,legocito die BestimmUIlgen dieses Bundes-. 
gesetzes expressj.s verbis keine An\'lemdungQ 

1 .. Eisenbahntransport 

Hiefür gelten die Bestimmungen der Anlage I (Internatio­
nale Ordnung für die Beförderung gefährlicher GUter mit 
der Eisenbahn - RID) zum Internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (ClM) im nationalen Ver­
kehr auf'grund. der lntegrierung dieser Anlage I (RID) , 
veröffentlicht im BGBI. Nr. 137/1967 und im folgenden 
kurz als "RID" bezeiclmet, in die Beförderungsbedingun­
gen des a.uf der Eisen.bahn-Verke:b..rsordnu.."'1g, BGBI. Nr. 
170/1967, basierenden Tarifwerkes der Österreichischen 
Eisenballl1en .. Gefährliche Güter (einschließlich l1.bfälle) 
gel ten als nur bedingungS\'ieise zur Beförderung zugelas­
sene Stoffe und Gegenstände. Bei Einf)U1r aus der ERD in 
Behältern der Klasse .A gilt die Genehmigung des Versand­
stUckes in der BRD auch für Österreich. Eine Beförderungs­
bewilligung ist nicht erforderlich. 
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Blatt 5 I __ 

DER BUNDESMINISTER 
POR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Bei Umsetzung des die Brennstäbe en.thaltenden Schienen­
faltrzeuges auf einen Straßenroller ist primär RID an­
wendbar .. 

20 Straßentransport 

Die Beförder\U1g gefär..rlj.cher Güter mit einem Kraftfahr­
zeug oder Anhänger auf der Straße nach oder aus Öster­
reich unterliegt den Regelungen des "Europäischen Über­
~inkommens über die internationale Beförderung gefährli­
cher Güter au:t'. der Stra.ße - ADR" (kundgemacht im BGB1. 

NI' .. 522/1973 in der ]'assung der Kundmachungen BGBl. Nr. 
523/1973, 377/1974, 249/1975, 250/1975, 251/1975, 261/1975 
und 522/1975)0 Dieses Überein.."I(ommen erstreckt sich unter 
anderem auch auf die internationale Beförderung radioak­
tiver Stoffe einschließlich ihrer Abfälle. 

Das ADR enthält kein.e Regeln.über die konkrete innerstaat-· 
liehe Behördenzustfuldigkeit. Unter Bedachtnahme auf die 
Ausfüb-~1gen des Verfassungsgerichtshotes im Erkenntnis 
vom 26" ~lärz1977 i Zl" K 1I-2/76-27, sind die im ADR ent­
hal tenen Vors·chriften ainhei tlich dem Kompetenztatbestand 
"Kraftfahrwesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG) zuzuordnen. 
Zufolge dieses Erkenntnisses wurde eine bis dahin bestan­
dene Unklarheit hinsichtlich der Vollziehungskompetenz 
bereinigt. Nunmehr ist klargestellt, daß sowohl die Vor­
schriften der Anlage Ades ADR (Vorschriften über gefähr­
liche Stoffe und Gegenstände), insbesondere für die Ge­
nehmigung von Bauartmustern von Verpackungen und von Ver­
sandstUckmustern, als auch die Anlage B des ADR hinsicht­
lich der besonderen Vorschriften über den Verkehr der 
Fahrzeuge in Bu..'1.deskompetenz zu vollziehen oind. 

Was hingegen die nationale Beförderu..llg· gefährlicher Güter 
auf der Straße anlangt, also d.ie Beförderung solcher Gü­
ter auf der straße von einem Ort in Österreich zu einem 
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DER BUNDESMINISTER 
Blatt 6 --,---

FOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

anderen Ort in Österreich ohne Grenzüberschreitung auf 
der S,traße (so zoBo auch!) wenn ein gefährliches Gut mit 
einem Kraftfahrzeug\) auf d.er Eisenbahn oder mit Flugzeug. 
nach Österreich eingebracht und. erst in Österreich nach 
Entladung aus der Eisenbahn oder aus dem Flugzeug auf 
der straße an einen bestimmten Ort in Österreich wai "';:)r­
befördert wird), so bestehen hiefür derzeit keine spe­
ziellen Vorschriften o Das Bundesministerium für Verkellr . 
hat einen Entwurf für ein ilBundesgesetz über die Beför­
del~g gefährlicher Güter auf der Straße (GefahrengüteT.~ 
gesetz)tO erarbeitet\) der im. Llchte des Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes der Festlegung der Behördenzu­
stäl1c!.igkei ten dienen und eine einhei.tliche und übersicht.;. 

liehe Rechtslage sehaffen sollo Dieser hntwurf \rurde be":' 
reits dem Begutachtungsverfarxen unterzogeno Bis zum In­
krafttreten solcher Vorschriften sind auf die nationale 
Beförderung radioaktiver Stoffe aQf der Straße die Bestim­
mungen des Strahlenschutzgesetzes (BG·Ble> Nro 277/1969) 
anzuwenden<> In der aufgrun.d de s Strahlenschutzgesetzes 
erlassenen Strahlenschutzverordnung1 BGB1~ Nro 47/1972 
(strSchVO), ist im 3. Abschni't·t in den §§ 83 und 84 die 
Beförderung radioaktiver Stoffe geregelt G Gemäß § 84 Abs.1 
gelten für die Beförderung radioaktiver Stoffe außerhalb 
von Betrieben im Rahmen des straßenverkehrs die diesbe­
züglichen Bestimmungen der Intel~ationalen Ordnung für 
die Beförderung gefä~~licher Güter mit der Eisenbahn, 
BGBl o Nr<> 137/19679 (RID) , si!h~Omäßo 

Daraus ergibt sichp daß die für die nationale Beförde­
rung radioa.ktiver Stoffe auf der Straße erforderlichen 
Genehmigungen auf grund des Strahlenschutzgesetzes unter 
Bedachtna:hme auf die materiell-rechtlichen Bestimmungen 
des EID zu erteilen sind o 

Das gemäß § 84 der Strahlenschutzverordmmg zur Anwen­
dung gelangende RID kennt Z\'1ar die Genehmigung von Bau·-
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DER BUNDESMINISTER 
;Blatt 1 

FOR ~tANDEl. GEWErmE UND INDUSTRIE 

artmustern von Verpackungen und von Versandstüclanustern .. 
Da da.s RIDjedoch im Sinne des § 13 Abs .. 2 StrSchG nur 
aus Anlaß eines konkreten Beförderungsfalles aktiviert 
werden kann,.kann die Erteilung von Genehmigungen von 
Bauartmustern von Verpackungen und von Versandstüclc­
mustern u.nd die Anerkennung solcher ausländischen Ge­
nehmigungen, die mit einer konk1'eten Beförderung grund­
sätzlich in keinem Zusammenhang stehen, auf dem Gebiet 
der nationalen Beförderung radioaktiver Stoffe auf der 
Straße derzeit nicht Platz greifen .. Für die gesond.erte 
Erteilung von Genehmig1mgen von Bauartmustern 'lon Ver­
packungen und Versandstückmustern bzw.. die Anerkennung 
derartlger ausländischer Genehmigungen fehlt~ da das 
Strahlenschutzgesetz entsprechende spezielle Vorschrif­
ten in dieser Richtung nicht enthält, für den Bereich 
der nationalen Beförderungen derzeit die re.chtliche 
Grundlage .. Verpackungen und Versandstücke oder deren 
Muster kön.nen daher nur im Rahmen der Genehmigu.'1g der 
Beförderung 9' sohin also mit dem Bescheid)) mit dem die 
Befördermlg genehmigt wird, und nur für diese Beför-

. derung, mitgenehmigt werden .. 

Da auf nationale Beförde!.~ll~gen radioaktiver Stoffe auf 
der Straße die Bestimm.ungen des Strahlenschl.ltzgesetzes 
Anwendung finden? richtet sich für diese Beförderung 
auch die Behördenzuständigkeit nach dem Strahlenschutz­
gesetz o Zu..'t' Vollziehung hinsichtlich des Umganges mit 
radioaktiven Stoffen, sohin also auch der Beförderung 
derselben, sind gemäß § 41 Abs a 1 Z~ 3 leg .. cit. die 13e­
zirksverwal tungsbehörden zllständ.ig. SovIei t. mehrere 13e­
zirksvervlaltungsbehördell in Betracht kommen\) ist § 4 
AVG 1950 zu beachten o Die Vollziehung des Strrullen~ 
schutzge.setzes ist Bundessache und fällt gemäß Art.102 
Abso 1 B-VG in den Bereich der mittelbaren Bundesver­
'\-'Val tung. 
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Blatt 8 
CER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND l/liOUSTRIE 

30 Schiffstransport 

Für den Transport radioaktiver Güter auf Wasserstraßen 

gibt es weder internationale noch nationale Rechtsvor­
sC.hriften .. Es sind daher gemäß § 84 Abs.,1 der Strahlen­
schutzverordnung 9 wie zum vorigen Pu...'1kt ausgeführtjl die 

Bestimmungen des RID sinngem~:.'1 anzu\'lenden .. Ebenso gelten 

die vorhin angeführten Regeln über die 13ehördenzuständig­
keit. 

4. Lufttransport 

aao ) durch Luftverkehrsunternehmen 

Diese Untern.ehmen bedürfen einer J3eförderungsbe\,rilli­

gtL11g nach §§ 103ff. des Luftfahrtgesetzes,BGBlo Nr.,253/1957, 

die 'Vom Bundesministeriu.lll fHr Verkehr zu ertei.len ist, be­
'ziehungsweise - bei ausländischen Unternehmen - einer Flug­
streckenbewilligung nach § 9 des BGzLV 1973, BGEl. Nro 393, 

für deren Erteilung ebenfalls das ·Bundesministerium für 

Verker..r zuständig ist" 11i t diesen Be",illigungen für gewerbs­
mäßige Beförderu..."'1.gen werden die Regelungen der In-t;ernational. 

Air TranBport Association (IATA) als Auflagen verbun.deno . 

]'ür den Transport von Brerulelementen sind die "Restricted 

Articles Re&~ationsltder IATA anwendbar" Nach diesen gilt 

die Genelunigung des Versandstückes j.n der BRD auch für' 

Österreich" 

Gemäß § 8 des JJuftfahrtgesetzes und der dazu ergangenen 

Verorfuulllg des Bundesmintsteriums für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft vom 30 .. Mai 1958\) betreffend das 
Über:fliegen der Bundesgrenze (BGBle ~rro 111/1958) kann 

auch noch eine Grenzüberfl ugsbe\'lilligung erforderlich· 
sein,· die vom Bundesamt für Zivilluftfa.hrt zu ertellen. 
wäre. In. diesem Zusammenhang ist auch auf § 16 BGzLV 1973 

hinzm.,re i sen e 

Sollten BrelIDstäbedurch ein Luftverkehrsunternebmer. direkt 
in das Kernkraft'\'lerk gebracht ;,-verden, wäre eine A.ußen~ 
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Blatt ~ 
DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

landebe\lilligung gemäß § 9·Luftfahrtgesetz erforder­
lich9 zu deren Erteilung der Landeshauptmann zuständig 
istQ 

bbo} durch Luftfahrzeuge der Militärluftfahrt 
Die Militärluftfahrt (§ 1 Luftfahrtgesetz) unterliegt 

nicht den Bestimmungen deo Luftfar~tgesetzes über die Be­
:förderungsbe\'lilligung" Außerdem benötigt sie nach § 9 Abs.3 
Luftfahrtgesetz keine Außenlandebewilligung. 

d",) Sicherheitskontrolle· 

Damit Österreich sein.en Verpflichtungen aus dem Sicherheits­
kontrollabkommen., BGEl.. Nr~ 239/1972, und den i.n Österreich 
auf Verordnungs stufe stehenden Zusatzvereinbarungen, EGBl. 
Nro 132/1975~ nachkommen kann, wUrde auf Grund des Sicher­
heitskontrollgesetzes, BGBl. Nr. 408/1972, mit Bescheid des 
Bundeskanzleramtes vom 20. Jänne·r 1 ~76, Zl. 506.043/8-V /3/75, 
eine ~leldepflicht für das Einlangen der Brennelemente statuiert. 

ao) Außenhandelsrechtliche EinfuhrbewilligtUlg 

Diese wird von den Zollämtern automatisch erteilt. Eine 
außenhandelsrechtliche Bewilligung hätte, selbst wenn die 
Befugnls hiezu nicht auf die Zollämter übertragen wäre, 
nicht verweigert werden körJlen. § 8 Abs. 1 des Außenhandels­
gesetzes 1968 schreibt vor, daß bei der Erteilung von 13e\<1il­

ligungen insbesondere auf halldelsvertragliche Vereinbarungen 
smvie sonstige internationale Verpflic~htungen, die Aufrecht­
erhaltung des innerhalb des Warenverkehrs mit ausländischen 
Staaten jeweils erforderlichen Gleichgewichtes, die Ab\<len­
dung schwerer wirtschaftlicher Schä.den und die Verhütung 
und Behebung von wirtschaftlichen Notatänden Bedacht zu 
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DER BUNDESMINISTER 
Blatt 10 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INOLJSTHIE 

nehmen ist o Es liegt auf der Hand, daß keiner der angeführ-
ten Gründe, eine Verweigerung der Einfuhrbewilligung recht­
fertigen könnte. Das Außenhandelsgesetzstellt auf wirtschaft­
liche GesichtspuID(te abo Politische Erwägungen können dabei 
nur i~sofern eine Rolle spielen, als sie sich unmittelbar oder 
mittelbar at~ die wirtschaftliche Lage Österreichs auswirken 
können oder unmittelbar verbindlich sind, wie etwa der Neutrali­
tätsstatus tIDd die sich daraus· ergebenden Konsequenzen. 

bo) Strahlenschutzvorschriften 

Mit Bescheid vom 230 Dezember 1977, Zl. IV-645002/398-4/77, 
betreffend Brennelementhandhabung, 1" Teil, hat der Bundes­
minister für Gesundheit und Umweltschutz die Handhabung 
von unbestralliten Brennelementen für den Erstkern und der 
Brennelementkästen bis einschließlich Lagerung der Brenn­
elemente im trockenen Brenneiementlagerbecken des Kernkraft­
werkes Zwentendorf genehmigt. Die geg,enständlicheBewilli­
gung erstreckt sich jedoch weder auf die Handhabung von 
neuen Brennelementen zum Zwecke der Einbringung in das Re­
a.kt.ordruckgefäß noch auf die Handhabung neuer Brennelemente 
ab erstmaliger Kritikalität im Umfang des gegenständlichen 
Bescheides. Die erteilte Bm"illigtmg erfolgte über Ansuchen 
der G·emeinscha.ftskernkraftwerk Tullnerfeld Ges .m. b.H. sowie 
auf Grund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, insbe­
sondere der im Zusammenhang damit abgeführten mündlichen 
Verhandlungen und der in den Verhandlungs schriften ange­
führten Gutachten der Sachverständigen, die gemäß § 5 Abs.8 
des Strahlenschutzgesetzes zu hören waren. Nach Ansicht der 
Sachverständigen ist durch d.ie Erfüllung und Einhaltung der 
im § 6 Abso 3 des Strahlenschutzgesetzes begrü~deten Bedin­
gungen \L~d Auflagen für den Schutz des Lebens oder der Ge­
sundheit von Menschen einschließlich ihrer Nachlcommenschaft 
vor Schäden durch ionisierende Strahlen auch im Hinblick auf 
den in Aussicht genommenen Standort in ausreichendem Haße 
Vorsorge getroffen .. Weitere Details können aus dem Bescheid 
selbst ersehen werden, den ich in Ablichtung -Deilege. 
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-
DER BUNDESMINISTER 

fOR HANDEL, GEWERBE UND INOlISTJIE 
I 

Co) Transport 

Der Transport von l?rankfurt am Main nach Ltnz erfolgt durch 

das IJuftverkehrs'tmternehmen German Air ll ein.e Tochtergesell­

schaft der Luftha..-"1sao Diese ist zum Luftverkehr zugelassen 

und verfügt über eine pauschale Flugstreckenbe'\Jlilllgung fiir 

die Route Frankfurt - Linz" 

Die EinhaltIDlg der Restricted Articles Regulations der IATA 

ist gewährleistet, da eine Typen.genehmigw.g für die Transport­

behälter durch die Physikalisch-technisohe Bundesanstalt 

Eralulsclnleig vom 10 0 März 1972 roi t Änderu....'1gen vom 22., April 

1974 il 2'7" Juni 1974- SOiflie 190 Jänner 1977 vorliegt? die eine 

ÜberprUfung im Hinblick auf die Kompatibilität der Behäl te:;:' 

mi t den IATA-Regeln so\'{ie auch anderen internationalen Yor­

schriften durchgeführt hat. 

Vom Flughafen r .... in.z lli'3.ch Z'I.',entendorf erfolgt der Transport mit 

Hubschrauhern des Bund.esheeres 9 wofür, - wie ich zu Frage 3 
ausgeführt habe - keine Be'lflilligunge:n. erford.erlich wären .. 

Anmerken möchte ich noch ,da!'?' auch dür Straßen transport recht­

lich möglich ge\'lesen \'1ärej) da hi.efür die einvernehmlich mit 
dem Landeshauptmann von Niederösterreich und dem Landeshaupt­

mann. Yon Salzburg vom Landesha.uptmann von Obel~österre.'ich er­

teilte Bevril1ig1L1J.g (Bescheid vom 13 .. April 1977» Zl" Very..R-

120/ 48-1977-111 ~ ergänzt mit Bescheid vom 28" Apl?il 1977, 

Zl. VerJ.r •. JQ.-"120/ 48-1977-1I1) yorliegt o 
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23. Dez. 1377 R E PUB L I KO S TE R R EIe H 
BUNDESMINISTERnJM· 1010 Wien, den .. · ... · ...................... .-................................... 197" .... . 

füR GESUNDHEIT UND. lJ1vlWEL TSCjrrZ 

Zl. IV-645 .. oo2/398-4/77 vi 
G eme ins ch~.ft skernkraftwerk Tu11~erfel d 
GesmbH .. (GKT); . 

Verfahren nach dem Strahlenschutzgesetz; 
Brennelement-!-Iandhabung 1. Teil; 

BESCHEID 

~!:I.rnrine ! 
",Iephon ~7 56 5S 

I. Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
erteilt der Gemeinschaftske~~raf~werk Tullnerfeld GesmbH. 

;., 

(GKT) im Standort auf der Liegenschaf·t; mit der ParzoNr. 893 
der EZ 747 des Grundbuches der. Katastralgemeinde Zwentenc.orf 
gemäß § 6 Abs. 4 des Strahlenschutzgesetzes (StrSchG), BGE1. 
Nr. 227/1969, die Bewilligu:ng zum eing~schränkten Betrieb in 
dem unter A angeführten Umfang und in den unter A angefUJ:rten 
Anlagen unter Bedachtl"..arune auf die unter B angefü..~rten, n:.i t 
der BezugsklauseJ..auf diesen Bescheid versehenen Unterlagen. 

tu.... Be sehre i .9J!:'1~: 

Gegenstand (Umfang) dieses Bescheides ist nur die Ha...Vi.d­
habung von unbestrahlten BretUlelementen für den Erstkern 
lll1d der Brennelementkästen bis einschließlich Lagerung der 
Bre~~elemente im t~ockenen Brennelementlagerbeckeno 

Die gegenständliche Bewilligung erstreckt sich weder a~f die 
Handhabung von neuen Brennelementen zum Zwecke der Einb~in­
gullg in das Reaktordr~ckgefäß, noch auf die Handhabung neuer 
Brennelemente ab erstmaliger Y~itikalität im Umfang des 
gegenst~ndlichen Bescheides. 

Trqns"Oo.r~. 

Die ~LYlgeliererten BE-Bündel befinden sich in Stahlconte.1ne:r1.1., . 
die ihrerseits in Holzkisten verpackt sind., 

.1 .. 

, 
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Der Transport-L~N wird im Bereich C 02 .. 25 entladen, wo 
auch die ~öglichkeit einer Zwischenlage~lng besteht (C 02.31, 
C 02.32, C 02.33)0 Die Zwischenlage~ung wird zwei'LKW-La­
dQ~gen nicht überschreiten. 

Die Stahlcontainer werden aus den Holzkisten gehoben u..Yld in 
einen Transportkorb gestellt. Mit einem Transportwagen wird 
der Transportkorb unter die Montagelu..1ce verfahren, mit dem 
Heaktorgebäudekre,n zur 3904 rn-Bühne hochgehoben, zur schon 
vorher geöffneten Luke des Trockenlagers verfahren und auf 

dem Drehtisch des Trocke!Üagers abgestellto Einzelne Stahl­
container werden in gleicher Weise ohne Benützung des 
Transportkorbes ins Trockenlager gebracht" 

Die Container werden geöffnet und die BE-Bündel mit Hilfe 
des Trockerüaeer-Kranes entnommen UX.ld ins LagergestelJ.. gehängt. 
Der Transportkorb mit den leeren Containern oder die Container 
allein werden mit dem Reaktorgebäudekran auf OoOm zurück be­
fördert. 

Bei längeren Unterbrechungen und nach Abschluß der Einlage­
rune wird die Luke des BE-Trockenlagers wiederum geschlossen. 

~",gelieferte BE-Kästen werden ebenfalls ins Brennelement­
T!"oc~.;:enlager gebracht und dort zwischengelage1"t" Das Aus­

packen der BE-Kästen erfOlgt ,auf der 39 9 4 rn-Bühne, außerhalb 
des ?l1.lt- und Lagerbeckengeländers .. 

Die 'Singangskontrolle der BE-Bündel erfolgt im Trockenlager 
durch Sichtkontrollen und Überprüfungen mit Meßwerkzeugen in 
einem Inspektionsstand. 

Auch die Eingangskontrolle der BE-Kästen wird im Trocken­
lager durchgeführt. Die BE-.Bündel werden im Trockenlager mit 
BE-Kästen versehen. 

Da das Trockenlager nur cu. 1/3 des Kerns aufnehmen kann, 
I 

muß bei weiterer Anlieferune von neuen Brennelementen mit 

j 

\ , 

\ 

\ 
i 

1 ' 
\ 
\ 
! 
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dem Umsetzen d.er bekasteten Bren.'1elemente ins noch trocken3 
BE-Lagerbecken begonnen werden. Dabei wir.d der Hilfszugder 
BE-Wechsel bUhne eingesetzt. 

Strahl ens chutzma!3!1P-hlnen .. __ . .. .. --

Der Kontrollbereich umfaßt: 

1) Das Lager für neue Brennelemente 
'2) Das Bren..'1element-I,aeerbecken 
3) Die Transportwege während des Transportes von Brenn-

elementeu r die sich nicht in Stahlcontainern befinden. 

Der Überwachungsbereich u..'l1faßt die in den Unterlagen 1b - 1f 
gelb angelegten Bereiche, sofern es sich "nicht Um Kontroll­
bereiche handelt, sowie den Bereich A 02.23 einschließlich 
des darüber liegenden Montageschachtes bis zur 39.4m-Bühne, 
wenn in diesen Bereichen Brennelemente gehandhabt oder zwi­
schengelagert werden. 

Die Bereiche werden entsprechend gek.ennzeic:b..net: 

Ein Personenkontaminationsmonitor wird auf der 39.4 m-Bühne 
betrieben .. 

Der Bereich der 3904 m-Büime yard von einem Pförtner über­
wacht. 

Bo Bestandteil dieser Bewilli'gung sind die folgenden Unter­
lagen, soferne sie nicht mit den Auflagen oder der Be­
schreibung in Widerspruch und nicht rein zivilrechtliehe 
~echtsverhältnisse betreffen: 

1 .. ) Folgende Ple..ne (jedoch nur ~insichtlich der gelben 
Flächen) : 

1b Grundriß + o In 120.000 ~n85 -ON-106 288 
1c Grundriß + 35,5 m 120.000 Vl85 -ON-106 295 
1d Grundriß + 39,4 m 120 0 000 Vl85 -ON-l06 296 
1e TJängsschni tt A-A 120.000 V185 -ON-106 297 

,. 
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1f Lä~esschnitt B-B 120 0 000 Vl85 -ON-106 298 

2.) GKT Einlagerung der Bren..'I1.elemente-Strahlenschutz und 
.Sicherungsmaßnalunen vom März 1976. 

C.Die noch nicht erledigten Gegenstände des Verfahrens 
bleiben wei+.eren Teilbescheiden vorbehalten (§ 59 Abs. 1 

des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes - AV~ 1950). 

II. Gemäß § 12 Abs. 1 lit. c StrSchG darf für die Vornahme 
der sub I zit. bey,rilligungspflichtigen Tätigkeiten der 
Zeitraum zwischen der Erteilung der Betriebsbewilligung und 
Betriebsbegin..'I1. nicht mehr als ein Jahr betragen. 

111. Gemäß § 6 Abs e 3 des Strahlenschutzgesetzes im Zusammen­
halt mit § 27 Abs. 2 Arbeitnehmerschutzgesetz (ArbSchG·), 
BGBl.Nr. 234/1972, werden folge~de Bedingungen und Auflagen 
vorgeschrieben: 

1.) Die ausreichende Tragfähigkeit und Kippsicherheit des 
Transportwagens samt beladenem Transportkorb ist nach­
zuwe-isen. 

2.) J\sy:netrische Beladungen sind unzulässig. . 

3.) Die Ei~~altung der erforderlichen Reinheitsvorschriften 
ist durch die SGAE vor Beginn des Brennelementtransportes 
überprüfen zu. lassen. Während und nach dem Einsetzen der 
BE in das Lagerbecken dürfen auf der Bühne und um das 
Becken keine Arbeiten mehr durchgeführt werden, die zu 
einer Beschedig1J.l'1..g oder Versclunutzung der Brennelemente 
fü.hren könnten. 

4.) Die Handhab1Jng von BE ist entsprechend folgender Unter­
lagen vorzusehen! 

Spezifikation 1~E-L 1025 Rev .d, Handhabung von BE bei 
der Anlieferuneim Kernkraftwerk vom 6.9.76 
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, Spezifikation RE-L 1122 Rev. b, Handhabung und 

Endabn-?h.l·r..e der Brennelemente auf der Baustelle 

vom 190 11. 1976. 

Spezifikation von. RE-L 1121 Revo A, Handhabuut,;s­

spezifikation vo~ Bre~Jlelementkästen bei ~~liefe­

rune in Ke~raftwerken vom 10.9 .. 75 

Spezifikation RE-L 1120 Rev.. A, Handhabungsspezi .• 

filmtion 'von neuen Bren..'1elementen von BE-Troci::en­

lager zum BF..-Naßlager in Kernkraftwerken 

5.) Bei Handh.abung der Brennelemente bei nicht zugedecktem 

Brennelement-Laeerbecken ist der Flut raum nach unten 

durch den Flutkompensator abzuschließen; außerhalb 

dieser Zeit, soweit. möglic!1, durc~h den Flutkompense.tor 

oder Planen. 

6.) SoJ.ange keine Transport'Torgänge erfolgen~ ist der Mont~-J.Ge­

schacht durch die vorhandene Abdeckung zu scJ:!~ießeno 

70) Auf der 39,4 rn-Bühne dürfen keine brennbaren Stoffe ge­
lagert werden. 

80) Die BE'sind mit dem Hilfszug der BE-Wechselbühne so zu 

befördern, daß der Abstand der schwebenden Last außer­

halb des Flut- und Lagerbeckengeländers vom Beckenra."11 

so groß wie möglich ist; das gleiche gilt fiJ.r den 

Transport der BE in Stahlcentainern mit dem Reaktor­

,gebäudekrano 

9.) Vlährend einer Zwischenlagel'ung von BE hat sich der Ein­

satz des Dekontgebäudekranes in diesem Bereich nur auf 
Arbeiten nit BE zu beschränken .. Das Abstellen des 

Dekontgebäudekr2:.nes sowie iieparaturen. an diesem haben 

außerhalb dieseB Bereiches zu. erfolgen .. 

9.) a) Die FunktioD8- und AbnrJlIT'cprUfungen der Brandmeldeanls.ge 
nui' der 39, 4 1~\-BUha(' und lr.1 ß=~-'1'l'()c~\:enlD.t:;er sind im Ein­
vcrnphmcn r:ü t. den zust.iindie;e~.1 ~:;3.chve:r.~~.:;td.ndigen durchzu­
füh:r-en. 

" 
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10.) Sowohl die strahlenexponierten Personen als auch 
die Personen, die sich. in t~erv!achunesbereichen 
aufhalten, sind zur phys~kalischen Kontrolle mit 
Dosimetern gemäß § 24 Abso 1 litd 3 StrSchV und mit 
sofort ablesb~ren Ionisationsk8JTh~erdosimetern zu 
kontolIieren; diese Personen sind bei Verlaszen des 
Strahlenbereiches auf Kontamination zu·kontrolliereu .. 

11.) Die Endprüfung der unbestrahl ten BE ll.."1d BE-Kästen 
ist nach eiri~m von den Gutachtern geprüften Priifplan 
durch d,en TÜV - Wien durchführen zu lassen. 
. " 

12.) Der SGAE ist Gelegenheit zu eeben an der Endabnahme 
der neuen BE im Lager für neue BE teilzunehmen. 

13.) Während der Dauer der Zwischenlagerung von BE in den 
Räumen C 02 .. 31 bis 33 ist "der Zugang zu dem T{aum 

C 02.32 mindestens bis zu einer Höhe von 2 Metern zu 
verschließen;·der Zutritt Unbefugter ist zu verhindern. 

14.) Für die Dauer ·der Handhabung von BE muß zumindest ent­

weder' der Strahlenschutzbeauftragte oder eine weitere 
mi t der Wa.."I1rnehmung des St7."ahlenschutzes betraute 
Person anwesend sein • 

. 15.) Während der Dauer von' A~bej.ten im Lager für neue BE 

muß im Ihu..'!l A 09.15 oder im Raum A 09.10 ein Posten 
anwesend sein. Die Tür im Stiege~"I1aus A 09.13 zum Rau~ 

A 09.15 muß so ausgeführt sein, daß Unbefugten ein 
Zutritt nicht möglich isto 

Im l~um A 09.15 müssen geeignete Meßgeräte zur Kontami­
nationsprufung zur Verfügung stehen .. 

16.) Es müssen gegebenenfalls 8.1J.sreichende Möglichkeiten 
zur Dekontamination, insbesondere vonPerso!\en,. vor­
handen sein. 

16.) a) Dekontanstriche auf dcr 39,'1- nl-Btihne mUseen aufgebracht 
sein. 

;i I 

\ , 
.. , 

·4 .... , . 

, . , 
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17.) Personen, die in Überv.ra,chungsbereichen tätig werden, 
sind in d.ie Belehrungen gemäß § 116 der Strahlenschutz.­
verordnung einzubeziehen .. 

18.) Die I,iJ.ftung auf der 39,4 m-Bühne und im Lager für ne'le 
Brennele:T:ente insbesondere hinsichtlich der gefilterten 
Zuluft muß ständig in Betrieb sein. t~er allfälJ.iee Aus­
fälle oder kurzze:i. tge Außerbetriebn.ab.lr..en sind Aufzeich-
nungen zu fün,ren. . 

19.) Während d.er Lagerung der gegenstänc.lichen neuen Brenn­
elemente (BE) im BE-Laeerbecken darf kein Wasser in 
dieses Becken gel&~gen; Ausnahmen bedürfen der vor­
herigen Zustimmung der Behörde. 

20.) Beschädigungen an sonstigen Komponenten und Anlagen­
teilen oder Unfälle, die bei der .Handhabung mit J3ren.YJ.­
elementen entstehen, sind der Behörde unverzüglich zu 
melden. 

21.) Brennelementlagergestelle dürfen nur mit vom TtlV-Wien 
abgenoIIunenen Anschlagmi tteln transportiert werden. 

22.) Die für die Brennelemente-Handhabung, 1. Teil, er­
forderlichen Werkzeuge bedürfen vor ihrer Verwend~~ 
der ZustiIIunu,..'1.g des TÜV-Wien. 

23.) Die Bre~~elemente-Wechselbühne darf nur von Personen 
bedient werden, die hiefür entsprechend ausgebildet 
wv.rden, für die hiebei durchzuführenden Arbeiten die 
notwendigen Fachkenntnisse besitzen und denen von der 
GK1\ eine schriftliche Bewilligung ausgestell t V'lUrde. 
Die notwendigen Fachl(enntnisse u,'nfassen solche t die 
allgemein das Führen von Kranen der in Betracht ko~~enden 
Art betreffen und \"lei tGrs auch solche ,die sich auf die 
Besonderheiten der 3re:rmelemente-Wechsel bUhne beziehen'. 

,. 
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Das Vorliegen der allgemein für das Führen von Kranen 
notwendigen Fachkenntnisse ist jedenfalls bei Personen 
anzuneh~en, die diese Fachke~~tnisse entsprechend § 7 
der Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für' 
bestimmte Arbeiten, BGBloNro 441/1975, nachweiseno 

Soweit die Einwände u.nd Forderu!lgen der Partei in den 
obigen Vors~hreibuneen (Bedin~7,Ungen und Auflagen) nicht 
berücksichtigt sind, werden sie abgewiesen. 

IV .. Die Bewilligu.ngswerberin hat für diese Bewilligung 
gem~ ,§ 1 Abs.. 1 der Bundes-Verwal tu!'..gsabgabenverordnung 
1968, BGBloNro 53, in der Fassung der Novellen BGBloNr. 
3/1972 und 200/1973 nach TP 2 eine Verwaltungsabgabe von 
S 30.- in Bundesstempelmarken sowie für die mündliche 
Verhandl~~g vom 203G1976 gemäß § 77 AVG im Zusammenhalt 
:nit den Bestimmungen der BundeskommissionsgebUhrenverordnung 
1954,BG-Bl.Nr. 102, Kosten in der Höhe von S 2.520,--
(3 Organe der Behörde, 15/2 Stunden S 56,-- je Organ 'und 
jeangefangener halben Stunde) und gemäß § 77 AVG 1950 
S 840.-:- für die Teilnahme eines Vert'reters des B~~desmini­

steriUIJS für soziale Verwaltung - Sektion VI (ZAI) an der 
mÜ!lclichen Verhandlung zu entrichten. Die Bundeskommissions­
gebühren sind mittels der dem Be'scheid beigelegten Erlag­
scheine deM Bu.ndesministerium ZUr Gesundheit und Umweltschutz 
sowie dem Bundesministerium fü:r:- soziale Verwaltung jeweils 
über das Konto 5070004 des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung bei der Österr. Postsparkasse zu entrichten. 

Beg r ü n d u ~ g 

,Die im Spruch erteilte Bewilligung erfolgte UberAnsuchen 
der Gemeinschaftskernkraftwerlc Tullnerfeld GesmbH. (GKT) 
vom 18e Juni 1971 und vom 30.4.1976 sowie auf Grund des 
Ergebnisses des Ermittlungsverf~ilirens, insbesondere der 

• 
, , 

• 1 , 
i 
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mündlichen Verhandlungen vom 2.3.1976? 16 .. 301976, 17.3.197G, 

3o.4.197GUl:..d der Niederschriften vom 24.11.1976, 7.1201S'7? 
und 16.12. '197Tund der i~ den Verha..'1dlungsschriften ange­
führten Gutflchten der Sachverr:,-l';ändir,en, soweit sich dit~8: 

Gutachter.. auf den'Geeenstand der Bewilligung bezogen ur.d 

diesen Gegensta.nd nicht überschritten bzw. verfehlt 
haben. 

Die Bewilli;3Q,.'"lc,spflicht ist im § 6 Abso 4 StrSchG be-

gründet. 

In~erhalb des im § 12 Abso 1 lit o c StrSchG festgelegte~ 

Zei traumes konnte unter Bedachtna..llJne auf Art und Ualfan::; 

der beabsichtiGten Tätigkeit die längste gesetzlich zu­
lässiee Frist gesetzt werden. 

Nach Ansicht der Sachverständigen, die gemäß § 5 Abs. 8 
StrSchG. zu hören waren, ist durch die Erfüllung und Ein­
hal tung der im § 6 Abso 3 StrSchG begründeten Bed.ineung8Yl 

und AUflagen fü!' den Schu.tz des Lebens oder der Gesun,dhei t 
von !Trenschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor 

Schäden durch ionisierende Strahlen, auch im Hinblick av.f 
den in Aussicht genommenen Standort, in ausreichendem Maße 

Vorsorge 5etroffen~ 

Die zur Wahrnehmung des Dienstnehmerschutzes berufene 

Behörde hat von der ihr eemä!3. § 41 Abs.. 7 StrSchGo in Ver­
bindung mit § .g Abs .. 2 Arbeitsinspekt~onsgesetz (ArbIG)1 
BGB1.Nr" 143/1974 gegebenen Gelegenheit zur Stellungnar .. r:1C 

und A.'1trae;stellung Gebrauch gemacht v weshalb eine Vor­

schreibunG von Bedin~SU!1gen 1..nd Auflagen, ~estützt auf 
§ 27 Abs. 2 Al"bSchG t BGBleNr. 234/1972, erforderlich war,. 

.. : .::r' 
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Die Bewilligv.ngswerberin erhob in der Verhandlung vom 

17~ 3. 1976 folgenden Einwand: 

DieGKT ersucht V~ die Streichung der Auflagen (11 ~~d 12) 
des TÜV u~d der ÖSGAE betreffe!ld die Teilnahm'e an der End­
a.bnahme der BE i~ Laf;er für neue BE? da die Teilnah..'T!8 der 
CSGAB bereits in Spezifike.tion :ffi-L 1122 Rev. a festeeleet 

ist. In de:c gleiche!'l S"pezifikatio~ wird auch die Teilnahme 
~8S TUV a.n diesen Prüfungen? jedoch i~ Herstellerwerk sicher­
gestellt. Eine doppelte Prüfung auf der Baustelle ist nach 

I:Ieinungder GKT nicht eerechtfertigt. 

Der Stattgebung des vorstehenden Ersuchens der GKT um 
Streichung der Auflagen 11 und 12 betreffend die Teilnahme 
des TUV-Wien und der ÖSGAE a~ der m.dabnahme der Brermelemente 
(BE) im Kernkraftwerk (IG{'N) konnte nicht Folge ge.gehen werden, 
weil Beschädiguneen der Bre!'lnelemente beim Transport vom 
Hersteller in das KernkraftV':erk oder bei der Handha.bung im 

Kernkraftwerk selbst nicht ausgeschlossen werden könneuo 
Ferner erhob die BewillieungsVlerberin in der Verhandlung vom 

16.12.1977 folgenden Einwa!ld: 

Die GKT 'Ne ist darauf hin, daß die heute beantragten Aufl8;{{en 
in..l1.?: tich berei ts i~ Bericht "GKT Einlagerung der Brennelemente 

- 3tra.hl~nschutz U:.ld Sicheru~e8maßn::ÜHnen - vom März 1.976" 
unter den Punkten 202, 2.3 und 206 behanQelt sind. Unbe­
schadet der Frage ob sie sachlich notwendig sind, wäre die 
AUflagenforrr..ulierltng berei ts wesentlich früher möglich ge­
wesen. Die GKT vertritt daher die Meinun:2;, daß hier nicht ohne 
un...'1.ötigen Aufschub vorgegane;en v::urde und nimmt im Ubr'igen 
das Ergebnis zur Kermtniso 

Diesem Einwanct wird entgegengehalten, daß nach Aussage der 
ÖSGAE vom 16.12. 19T( die Modifizierung der Aufla.ge 18 deshalb 
erforderlich war, weil der Baufortschritt der Anlage das 
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hiefür vorgesehene 1üftungs~rovisorium überflüssig macht. 
Dieser Aussaee der ÖSGAE schlossen sich die sonstigen 
fachlich in .Betracht kornmenden S9..chverständigen sowie 'die 
Behörde vollinhaltlich an. Insbesondere hinsichtlich de~ 
Vorschreibung der Auflagen 9a Uo 16a ist die Behörde de~ 
~~sicht, daß de~ Sachverstendigen schon im Hinblick auf 
die Bedeutu-r:g, den Urr-.fane u.nd die Komplexität des ge ge ":1.­

sttLndlichen Verfahrens sowie unter Bedachtnahme auf ihre· 
fac"üiche Ver3.ntV'!Ortune durcbaus zugebiJ.ligt werden mu~ 9 

eine angemessene Zeit für die Erstellung oder allfällig er­
forderliche modifikationen ihrer Gutachten zu bea.nspruchen. 

Die Entscheidung über die zu entrichtende Verwaltuna;sabgabe 
gründet sich auf die im Spruch bezogene 2echtsvorschrifto 

B~ch~smit~elbe~ehrunB 

Gegen dj.esen Bescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel 
nicht zulässig" 

Hin VI eis. e: 

Gemäß § 5 Abs o 9 und § 11 StrSchG ist die spätere Vor­
schreibung zusätzlicher Maßnahmen bz','Il" Auflagen zulässig. 

Die Erteilung d,er im Spruch zitterten Bewilligung zur 
Errichtung und des Betriebes der Anlagen erfolgt unbe­
schadet der für die Herstellung und den Betrieb dieser 
A~lagen auch nach anderen Gesetzen erforderlichen Bewil­
ligi.mgen oder Genehmigungen .. 

,Auf die Ei!lh.al tung der BestirrJ!1ungen folgender Rechtsvor­
schriften ist insbesondere zu achten: 

Stra!1lenschutzgesetz (StrSchG), BGB1.Nr. 227/1969, 
Strahlenschutzverordnu~g (St:rSchV), BGB1.Nr.. 47/19.72, 
All,r:::emr~inc Dicm~tnehr:)erschutzvcror(~nun{': (ADV), BGB1.Nr. 
2GS/' 951, in der li':;tos1.mr:; der Ncv·c.Lle BGBl .• ~r... 32/1962, 
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Arbeitnehmerschutzgesetz (ArbSchG), BGB1.Nr. 234/1972, 
insbesondere wird auf die Ein...'lw.ltung der Bestimmungen über 
den technischen ~~d arbeitshygienischen Arbeitne~~erschutz 

hingewieseno 

1. Gemeins~haftsker~~raftwerk 
Tullnerfeld GesmbH~ (GKT) 
z.H. der Geschäftsführer 
HernL Diro DiploIng. Alfred NENTWICH und 
Herrn Dir. Friedrich STAUDINGER 
!llfarc Aurel Str~ 4 
1010 Wien 

2. Bundesministerium für Gesundheit 
und Umvrel tschuiiz 
Sektion .III 

im !J. a _::!.. s e 

3. Bundesministerivm für soziale 
Vervw'?~ tune; - ZAI 
im H aus e 
--1:"''' 

4. Arbeitsinspektorat für den 
5. Aufsichtsbezir~ 
Fichtegasse 11 
1010 Vlien 

5. Technischer Überwachune;s­
Verein Wien (TD-V) 
z.H. des Geschäftsführers 
Eerrn Dir.Dipl.Ing. Artur SALCHER 
Kru.gerstr .. 16 

• 

1010 Wien • 
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6. Österr. Studiengesellschaft für 
Atomenergie GesmbH. (ÖSGAE) 
z.H. deJ;' Geschäftsführer 
Hernt Dir.Dkfm. Wolfgang BADERLE und 
Herrn Dir.Pr.of. Dr. Hans GRÜMM 
Le~2.ugasse 10 
1080 Wien 

7. Herrn 
Univ.Prof. Dr. Erich TSCHI~; 
Atominstitut der Österreichj.schen 
Universitäten 
Schüttelstr. 115 
i 020 Vlien 

8. Amt der Niederösterreichischen 
L~~desregierung - Abt. B/4 
zoHo Herrn w.Hofrat 

Dipl.Inr,e Robert SCHNEID~~ 
Schenkenstr.. 4 
1010 Wien 

9. Bundeskanzleramt 
Sektion IV (S~ktion für 
wirtschaftliche Koordirlc"ltion) 
Hohenstaufeneasse 3 
1010 Wien 

10J Bund~sministerium für Handel, 
" Gewerbe u..."1d Indu.strie 

Sektion VI (Energie) 
Schwarzenbergplatz 1 
1010 Wien 

11." Bu...'1.desministeriumfür ver~\.hrnr '. 
Sektion IV - Abt. 4 . ""-

Karlsplatz 1 
1010 Vlien 

- 13 -
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12. Bundesministeriu.'11 für Finanzen 
Sektion V - Abto 2 und 6 
Himmelpfortgasse 4 
1011 Wien 

- 14 -

zur· gefä.lligen Ken.'1.tnisnahme im Hinblick auf 
die do. Zuständigkeit für den Vollzug des Atom­
haftpflichtgesetzeso 

Für den mit der Vertretung des Bundes­
ministers betrauten Bundesminister für 

soziale Verwaltung: 

H a v 1 as e k 

Für die Richtigkeit 
der AusfertigurLg: 

~'WI1~ 
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